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ZEICHENERKLÄRUNG

1.0  FESTSETZUNGEN

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB-; §§ 1 bis 11 BauNVO)

    Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

      1.3  Bauweisen, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

                o          offene Bauweise

    nur Einzelhäuser zulässig

            Baugrenze

                        überbaubare Grundstücksfläche

                        nicht überbaubare Grundstücksfläche

1.4  Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

          Straßenverkehrsflächen

    Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen

    besonderer Zweckbestimmung

1.5  Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

    Grünflächen

    Zweckbestimmung:

    öffentliche Grünfläche

1.6  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

       Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

    Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  sonstigen Bepflanzungen

2.0  Sonstige Planzeichen

   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

      Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen der Ver- und Entsorgungsträger

    (9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

      Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, wie Abgrenzung des Maßes

    der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

      

         Schnittachse

    Minderungsmaßnahme mit Nummer innerhalb des Geltungsbereiches

      Sichtdreieck

3.0  SONSTIGE FESTSETZUNGEN UND DARSTELLUNGEN

    Nutzungsschablone:

                      

    Gebietsart    Zahl der Vollgeschosse

    Grundflächenzahl    Geschoßflächenzahl

    Bauweise / Einzelhäuser    Zahl der Wohneinheiten

    max. Trauf- und 

    Gebäudehöhe

    Lärmschutz    Minderungsmaßnahmen

5.0  HINWEISE

     Vorschlag Grundstücksteilung

15,0

1125

6

3

4.0  BESTAND

                        Flurstücksgrenzen

                      Flurstücksnummern

                         Bestehende Hauptgebäude mit Hausnummer

     Bestehende sonstige bauliche Anlagen

  

3

 0,4      Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

                          Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

       

                          Zahl der Vollgeschosse

            II            als Höchstmaß, römische Ziffer; z. B. II

                          Höhe baulicher Anlagen in ...m über einem Bezugspunkt

           TH      Traufhöhe (als Höchstgrenze)

           GH      Gebäudehöhe (als Höchstgrenze)

     Benennung der Nutzungsschablone mit zugehöriger Planstraße

                          Siehe Festsetzungen zur Nutzungsschablone, Planteil und

                          textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan

0,8

   Vermaßung, z.B. 15,0 Meter; bzw. 3,0 Meter

Geobasisinformationen der Vermessungs -und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - © 2013

Übersichtsplan
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Bebauungsplan - ZW Rimschweiler

Im Hirtengarten
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 M 1:500
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WA II
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TH
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E max. 2 WE

A       TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I.   Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

Datengrundlage: Geobasisinformationen der

Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz 

BESTAND

SYSTEMSKIZZE (ohne Maßstab)

ÖG

M .....

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet - WA (§ 4 BauNVO)

Das Baugebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Zulässig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO):

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind (§ 4 Abs. 3 BauNVO):

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen.

Nicht zulässig sind (§ 1 Abs. 6 BauNVO):

1. Gartenbaubetriebe,

2. Tankstellen.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Grund- und Geschossflächenzahl

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist in den mit WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 gekennzeichneten Bereichen mit 0,4 und

die Geschossflächenzahl (GFZ) in WA 1 und WA 4 mit 1,2 sowie in WA 2 und WA 3 mit 0,8 festgesetzt.

2.2 Höhe baulicher Anlagen

Die max. Traufhöhe (TH

max

) wird in dem mit WA 1 gekennzeichneten Bereich mit 9,50 m und die max. 

Gebäudehöhe (GH

max

) mit 12,00 m als Höchstmaß festgesetzt.

In dem mit WA 2 und WA 4 gekennzeichneten Bereich wird die max. Traufhöhe (TH

max

) mit 7,00 m und die max.

Gebäudehöhe (GH

max

) mit 10,50 m als Höchstmaß festgesetzt.

In dem mit WA 3 gekennzeichneten Bereich wird die max. Traufhöhe (TH

max

) mit 6,00 m und die max. 

Gebäudehöhe (GH

max

) mit 9,50 m als Höchstmaß festgesetzt.

Als Traufe gilt die Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern ist die Traufe mit der Oberkrante

des Flachdachs gleichzusetzen. Bei der Errichtung einer Attika ist die Oberkante der Attika als Traufe 

heranzuziehen.

Abbildung 1: Definition der Trauf- und Gebäudehöhen nach Dachformen (Eigene Darstellung)

Staffelgeschosse als drittes Geschoss (kein Vollgeschoss) müssen zur Erschließungsstraße hin um mind. 1,50 m

zurückgesetzt werden. Pultdächer sind so herzustellen, dass die maximale Gebäudehöhe nur auf der der 

Planstraße abgewandten Seite erreicht wird.

In dem mit WA 1 gekennzeichnetem Bereich liegt der Bezugspunkt für die Trauf- und Gebäudehöhe in der 

Straßenachse (Oberkante ausgebaute Straße) der angrenzenden Vogesenstraße. In dem mit WA 4 

gekennzeichnetem Bereich liegt der Bezugspunkt für die Trauf- und Gebäudehöhe in der Straßenachse 

(Oberkante ausgebaute Straße) der angrenzenden Feldstraße. Er wird senkrecht zum Gebäude in der Gebäudemitte

ermittelt.

In den mit WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Bereichen gilt:

Bezugspunkt für die Trauf- und Gebäudehöhe ist der Mittelwert der Achshöhen der Straßenachse der dem Bereich

zugeordneten Erschließungsstraße (Planstraße A 1 bis A 2 gemäß Buchstabenergänzung bei der 

Nutzungsschablone in Planeintrag, siehe Abbildung 2). Die Zugehörigkeit des Bereiches zu der Planstraße ergibt

sich aus der Bezeichnung: WA2-X bis WA3-X. Er wird senkrecht zum Gebäude in Gebäudemitte ermittelt.

In dem mit WA 4 gekennzeichneten Bereich liegt der Bezugspunkt für die Trauf- und Gebäudehöhe in der 

Straßenachse (Oberkante ausgebaute Straße) der Feldstraße.

Abbildung 2: Unterer Bezugspunkt/Achshöhe für Trauf- und Gebäudehöhe (Eigene Darstellung)

L M....
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Satzungsexemplar

gem. § 10 Abs. 1 BauGB 16.12.2022

Bebauungsplan RI 14
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(Bebauungsplan der Innenentwicklung)

   RECHTSGRUNDLAGEN

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen

Sitzung am 10.11.2021 die Aufstellung

des Bebauungsplans im beschleunigten

Verfahren gemäß §13a BauGB

beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am

20.11.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Dr. Marold Wosnitza

Oberbürgermeister

Zweibrücken, den__.__.____

Frühzeitige Beteiligungen

Der Stadtrat hat am 10.11.2021 den

Entwurf des Bebauungsplanes

beschlossen und die Begründung gebilligt.

Die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange wurden mit Schreiben

vom 22.11.2021 frühzeitig um

Stellungnahme bis zum 03.01.2022

gebeten.

Ort und Dauer der frühzeitigen öffentlichen

Auslegung wurden am 20.11.2021

ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung fand vom 29.11.2021 bis

einschließlich 03.01.2022 statt.

Dr. Marold Wosnitza

Oberbürgermeister

Zweibrücken, den __.__.____

Beteiligungen

Der Stadtrat hat am 12.07.2022 die

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange zum Entwurf des Bebauungsplans

beschlossen.

Die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange wurden mit Schreiben

vom 20.07.2022 um Stellungnahme bis zum

23.09.2022 gebeten.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung

wurden am 23.07.2022 ortsüblich

bekanntgemacht.

Die Auslegung fand vom 01.08.2022 bis

einschließlich 05.09.2022 statt.

Dr. Marold Wosnitza

Oberbürgermeister

Zweibrücken, den __.__.____

Satzungsbeschluss und Ausfertigung

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung

am ........... diesen Bebauungsplan

als Satzung beschlossen und die hierzu

erstellte Begründung gebilligt.

Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung

ausgefertigt.

Dr. Marold Wosnitza

Oberbürgermeister

Zweibrücken, den __.__.____

Rechtskraft

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist am

............ortsüblich bekannt gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist dieser

Bebauungsplan in Kraft getreten.

Dr. Marold Wosnitza

Oberbürgermeister

Zweibrücken, den __.__.____

· Baugesetzbuch (BauGB) in der in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2

des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726)

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni

2021 (BGBl. I S. 1802)

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -

PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt geändert durch Artikel

3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543)

· Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.

2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362, 1436)

· Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom

06.10.2015, (GVBl. 2015, S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287)

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl.

IS. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

· DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung Ausgabe Juli 2002, Beiblatt 1:

Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die Städtebauliche Planung Ausgabe Mai 1987

Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,

10787 Berlin

· 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der

Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334)

· 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), zuletzt geändert durch

Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4644)

· Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) Ausgabe 2006, korrigierter Nachdruck Mai 2012.

3. Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze sind nur zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der 

hinteren Baugrenze zulässig. Garagen und überdachte Stellplätze sind in einem Mindestabstand von 3,0 m zur 

öffentlichen Verkehrsfläche zu errichten. Der Abstand zwischen der Einfahrtsseite und der öffentlichen Verkehrsfläche 

muss mind. 5,0 m betragen (Stauraum).

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den mit WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Bereichen sind maximal zwei Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig.

5. Führung der Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB)

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen müssen unterirdisch verlegt sein.

6. Leitungsrecht und Freihaltung des Schutzstreifens (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Für die erforderlich werdenden Leitungen außerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen sind die belastenden Flächen 

mit entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger gesichert.

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzten Flächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten und 

Aufschüttungen, Abgrabungen sowie die Nutzung als Lagerflächen sind nicht zulässig. Reine Flächenbefestigungen 

sind zulässig.

7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zur Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV und DIN 18005 (WA1 und WA4 - Lärmschutzmaßnahme L1) sowie 

der 18. BImSchV (WA2 - Lärmschutzmaßnahme L2) für allgemeine Wohngebiete ist ein passiver Lärmschutz durch 

bauliche und technische Vorkehrungen an Gebäuden festgesetzt. Dies kann durch Grundrissorientierung 

(Anordnung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen möglichst auf der, dem Sportplatz oder der 

Vogesenstraße/Feldstraße abgewandten Seite) sowie durch Schalldämmung von Außenwänden und 

Fenstern realisiert werden.

8. Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich   

sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Soweit auf den Baugrundstücken im Zuge der Herstellung parallel zu den Straßen und Wegebegrenzungslinien 

Aufschüttungen bzw. Abgrabungen erforderlich werden, sind diese zu dulden und durch zweckentsprechende 

Geländemodellierungen der unbebauten Grundstücksflächen an das Straßenniveau anzupassen.

9. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Dachbegrünung zum Klimaschutz und Minderung/Vermeidung von Eingriffen in Natur 

und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) sowie Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

Sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO

Minderungsmaßnahmen

M1 Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Wege sind ausschließlich mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen.

M2 Die unbebauten Grundstücksflächen des allgemeinen Wohngebietes (WA) sind bis auf notwendige Zufahrten und 

Zuwegungen als Grünfläche und mit Pflanzen (Gehölze, Stauden, Gräser/Rasen oder krautige Pflanzen) gärtnerisch 

anzulegen. Hierbei sind standortgerechte und klima-resiliente Arten auszuwählen. Mindestens 20 % der nicht 

überbauten Grundstücksfläche sind mit Sträuchern (Pflanzliste 1B) zu bepflanzen. Im Zuge der Errichtung von 

Stellplätzen, ist je vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen. Gehölze sind dauerhaft zu pflegen und zu 

erhalten. Abgehende Gehölze sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Die Vorgärten (Flächen zwischen den Erschließungsstraßen und der vorderen Gebäudeflucht) dürfen nicht als Arbeits-, 

oder Lagerfläche genutzt werden. Mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen sind die Vorgärten gärtnerisch 

anzulegen und zu pflegen. Dabei ist die Verwendung von Materialien, die ganz oder teilweise auf Dauer eine 

Vegetationsentwicklung ausschließen, für dieses Flächen unzulässig (siehe auch Festsetzung II 3. - Gestaltung der 

Garten- und Freiflächen).

Vermeidungsmaßnahmen

V 1 Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung

Die baubedingten Flächenbeanspruchungen sind auf das Notwendigste zu beschränken. Lager- und 

Arbeitsflächen sind bevorzugt auf bereits befestigten Flächen einzurichten.

V 2 Durchführung von Rodungsarbeiten und der Baufeldfreimachung in für Tiere (v.a. Vögel) weniger 

kritischen Zeiträumen

Um eine Zerstörung von Vogeleiern oder -nestern und eine Gefährdung von Jungvögeln zu vermeiden, ist 

die Rodung und Baufeldfreimachung außerhalb der Brutphase der Vögel durchzuführen, d.h. innerhalb 

der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar.

Durch die Maßnahme wird vermieden, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, in 

Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG, (vermeidbare Tötung, Verletzung, Gefährdung von Individuen, 

Entwicklungsstadien) eintritt und die Störwirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vogelarten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) reduziert werden.

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

1. Gestaltung der unbebauten Flächen des Grundstücks, Geländeveränderungen, Stützmauern

Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche wie Abgrabungen und Aufschüttungen auf den  

unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke dürfen eine maximale Höhe von 1,50 m bezogen auf den 

natürlichen Geländeverlauf nicht überschreiten. Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig.

Als Stützmauern gelten auch bis zu 50° geneigte oder abgetreppte bauliche Anlagen zur Absicherung von  

natürlichem oder künstlichem Gelände. Davon ausgenommen sind die mit Leitungsrecht zu belastenden 

Flächen.

2. Gestaltung der Einfriedungen

Einfriedungen an der straßenzugewandten Grundstücksgrenze sind nur bis zu einer Höhe von 1,20 m 

zulässig.

3. Gestaltung der Garten- und Freiflächen

Schottergärten zur Gartengestaltung sind unzulässig. Ebenfalls unzulässig sind mit einem das 

Aufkommen von Vegetation verhindernden und eingeschränkten Material bedeckte Flächen wie z.B. 

Split-, Kies-, Glas- und Sandflächen.

4. Gestaltung im Bereich des Sichtdreiecks

In dem mit WA1 bezeichneten Bereich sind die Flächen innerhalb des Sichtdreiecks von jeglicher 

Bebauung freizuhalten. Die Herstellung einer Einfriedung ist nur bis zu einer Höhe von 0,8 m zulässig. 

Diese Maximalhöhe ist ebenso für Bepflanzung jeglicher Art anzuwenden (gemäß RASt 06).

B HINWEISE

B 1 Allgemeine Hinweise

1.1 Die bei dem Bauaushub anfallenden Erdmassen sollten nach Möglichkeit auf den Baugrundstücken 

verwertet und landschaftsgerecht modelliert werden.

1.2 Oberboden (Mutterboden) ist getrennt aufzunehmen, seitlich zu lagern, in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und wieder zu verwenden.

1.3 Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124 und DIN EN 1997 -1 und -2 an den Baugrund

sind zu beachten. Es werden Baugrunduntersuchungen empfohlen.

1.4 Aufgrund der geologischen Verhältnisse wird auf eine mögliche Radonbelastung in der Bodenluft 

hingewiesen. Es wird empfohlen Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den 

geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes durchzuführen. Die Ergebnisse sollten 

Grundlage für Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 

entscheiden. Werden hierbei tatsächlich kritische Werte festgestellt, wird angeraten, bauliche 

Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. Das 

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht hat eine entsprechende 

Beratungsstelle eingerichtet. (Radon-Informationsstelle, Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz).

1.5  Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen:

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 

BBodSchV.

Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „Anforderungen an 

die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Für weitere Ausführungen 

wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die 

ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

1.6 Grundwasser

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit 

Grundwasserfreilegungen (temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen gem. § 8 ff. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der 

Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

1.7 Dem Bauantrag ist ein Nachweis über den passiven Lärmschutz am Gebäude beizufügen

(siehe Textliche Festsetzung A I 7).

1.8 Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Grundstücke haben die im Landesnachbarrechtsgesetz 

(LNRG) festgelegte Grenzabstände für Anpflanzungen und Einfriedungen einzuhalten.

1.9 Im Baugenehmigungsverfahren ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd zu beteiligen.

1.10 Die Verkehrssicherheit im Bereich der Bundesstraße B 424 darf in keinerlei Weise (z.B. Ablenkung oder 

Blendeinwirkung durch Werbeanlagen oder Industrie, Anlagen mit Rauch- oder Nebelbildung) gefährdet 

werden.

B 2 Hinweise zu archäologischen Kulturdenkmälern

2.1 Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (besonders für die Maßnahmen des 

Mutterbodenabtrags) hat der Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21 Abs. 3 DSchG Pkt. 2 sowie

für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/Bauherren, die ausführenden Firmen vertraglich zu 

verpflichten, mit der Generaldirektion kulturelles Erbe Landesarchäologie Mainz (Adresse: Kleine 

Pfaffengasse 10, 67346 Speyer; E-Mail: landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de) zu gegebener Zeit (mind. 

4 Wochen im Voraus) die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform

 abzustimmen. Ein Mitarbeiter des Amtes wird die Bauarbeiten überwachen.

2.2 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom

23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543)

hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle

soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) sind zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von

ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

2.3 Absatz 2.1 und 2.2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung 

jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

2.4 Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 

angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 

Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend 

durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der 

evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die 

Maßnahmen erforderlich (§ 21 Denkmalschutzgesetz RLP - Verursacherprinzip).

B 3 Hinweise zu Abfallbeseitigung

3.1 Die anfallenden mineralischen Abfälle (z.B. Bauschutt und Erdaushub) sind ordnungsgemäß zu 

verwerten oder zu beseitigen. Die abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung (BBodSchV)) sind zu beachten. Organoleptisch auffallende Bodenmassen, 

auftretende Bauschuttanteile sowie Abfall- und Störstoffe sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Bei der Entsorgung ist das Verwertungsgebot nach § 7 Abs. 2 KrWG zu beachten. Nach § 7 Abs. 3 KrWG

hat die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Technischen Regeln 

„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M 20) in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Auf die in Rheinland-Pfalz im Juli 2007 eingeführten ALEX Infoblätter 24, 25 und 26 wird verwiesen. Die 

in diesen Arbeitshilfen enthaltenen Anforderungen zur Verwertung von Boden und Bauschutt in 

odenähnlichen Anwendungen und technischen Bauwerken sind zu beachten. Weitergehende 

Informationen zur Entsorgung von Bau-abfällen können dem Leitfaden Bauabfälle des Landes 

Rheinland-Pfalz entnommen werden.

B 4   Hinweise zur Entwässerung

4.1 Die Ableitung von Drainagewasser in Gewässer oder in das Kanalisationsnetz ist nicht gestattet.

4.2 Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser ist die Trinkwasserverordnung 

(TrinkwVO 2001) zu beachten.

4.3 In Abhängigkeit von dem lokalen Grundwasserflurabstand ist zum Schutz gegen Vernässung eine 

Unterkellerung von Gebäuden in Form von wasserdichten Wannen auszubilden. Die Vernässung 

angrenzender Gebäude ist auszuschließen.

4.4 Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag beizufügen. Die Entwässerung ist im Detail mit 

dem Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) abzustimmen.

B 5 Hinweise zur Klimaanpassung

5.1 Den Bauherren wird empfohlen, bei einer energetischen Zusatznutzung der Dachflächen Solarthermie- 

und Photovoltaikanlagen zu errichten. Photovoltaikanlagen bzw. Solarthermieanlagen auf den Dächern 

sind grundsätzlich zulässig und werden begrüßt. Ebenso ist die Niederbringung von Erdwärmesonden 

grundsätzlich zulässig und wird begrüßt.

5.2 Den Bauherren wird empfohlen Maßnahmen zur Klimaanpassung zu treffen, hierzu gehört u.a. die 

Vermeidung von Hitzestress und Überhitzung von Flächen. Helle sonnenexponierte Flächen heizen sich 

weniger stark auf als dunkle, die aufgeheizten Flächen erwärmen die Luft, die mit diesen Flächen in 

Kontakt kommt und strahlen Wärme im langwelligen Bereich ab. Um ein erhöhtes Aufheizen von 

Fassaden- und Dächern zu vermeiden, sollten helle Baumaterialien (z.B. Albedo-Ziegel) verwendet 

werden. Auch bei der Gestaltung von Wegen, Zufahrten und Stellplätze sollten ausschließlich helle 

Materialien verwendet werden.

5.3 Extensive Dachbegrünungen auch bei geneigten Dächern (mit mehr als 15 Grad Dachneigung) der 

Hauptgebäude und Fassadenbegrünungen werden empfohlen und begrüßt. Bei Dachbegrünungen ist eine 

ausreichende Substratdicke zu wählen und eine dauerhafte Pflege sowie Erhaltung zu 

gewährleisten. Eine Kombination aus Dachbegrünung und Solarenergie ist hierbei 

ebenfalls möglich.

5.4 Bei der öffentlichen und privaten Außen- und Straßenbeleuchtung soll auf energieeffiziente und 

insektenfreundliche Technik geachtet werden. Dies beinhaltet eine nächtliche Leistungsreduzierung, 

energiesparende Leuchtmittel und eine effiziente Lichtstreuung. Der Wärmeaustausch soll räumlich 

getrennt von der Lichtquelle erfolgen, sodass Insekten nicht am Lichtkörper verbrennen. Eine 

Ausstrahlung der Lampen nach oben sowie eine flächige Ausstrahlung von Wänden sollte vermieden 

werden.

B 6 Hinweise zu Starkregen und Sturzfluten

6.1 Im Bereich WA 1 und WA 4 sowie der direkt angrenzenden Flächen soll aufgrund der Sturzflutgefahr nach 

Starkregenereignissen im Zuge der Bebauung (Errichtung der Wohn- und Nebengebäude), möglichst auf 

hangseitige Terrassen und Eingänge (hangseitig und tiefliegend), sowie auf tiefliegende 

Fenster/Kellerfenster/Lichtschächte und Garagen oder dergleichen verzichtet werden. Die Grundstücke sollen 

mit überflutungsresistenten Baumaterialien und Bauweisen sowie einer starkregenangepassten 

Geländegestaltung (u.ä. Gefälle weg vom Gebäude) beplant werden. Im Zuge des Planungsprozesses können 

hierbei Rückfragen an den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) gerichtet werden.

6.2 Darüber hinaus besteht die Warnung vor Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Gefährdung 

der tiefliegenden Infrastruktur (Storm, Medien, Wasser, Abwasser).

Bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sind stets die Bestimmungen des WHG und des 

LWG sowie insbesondere die Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AWSV) zusammen mit den einschlägigen technischen Regelwerken zu beachten.

6.3 Überflutungen aus dem Kanal sind möglich. Die Rückstausicherung ist im qualifizierten Entwässerungsantrag 

nachzuweisen (siehe Hinweis B 4.4).

6.4 Der Abschluss einer Elementarversicherung wird empfohlen

B 7 Hinweise zur Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG

7.1 Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG, die in der Planzeichnung 

nicht ausgewiesen ist, da für die im Plangebiet festgesetzten maximalen Gebäudehöhen keine 

Beeinflussungen zu erwarten sind.

Deutlich über diese Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur begrenzt 

aufgestellt werden sollten, bedürfen im Einzelfall der vorherigen Prüfung, ob sich hierdurch eine 

Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie der Zustimmung zur Errichtung durch den Betreiber der 

Richtfunkstrecke.

B 8 Hinweise zu Anpflanzungen

8.1 Die Ausgestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflächen ist mit Abschluss der 

Baumaßnahme (Baufertigstellungsanzeige) durchzuführen.

8.2 Es wird empfohlen Stellplätze für Sammelbehälter (Müll- und Wertstoffbehälter) mit ortsfesten Anlagen 

(z. B. Pergolen, Palisaden) und/oder geeigneten immergrünen Pflanzen bzw. Kletterpflanzen

 ausreichend gegen Sicht abzuschirmen.

Darüber hinaus ist eine Eingrünung von Mauern und sonstigen künstlichen Materialien im Außenbereich 

durch Kletter- oder Rankpflanzen wünschenswert.

8.3 Bei der Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen sind die vorhandenen und geplanten 

Baumstandorte und Vegetationsflächen zu berücksichtigen. Bei Anpflanzungen von Bäumen und 

tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben 

der geltenden technischen Regelwerke (z.B. „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 

1989) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf Kosten des 

Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz 

der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen.

8.4 Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 dürfen in der „Schonzeit vom

01. März bis 30. September eines jeden Jahres keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot Bäume,

Hecken, lebende Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen) erfolgen.

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2  Nr. 3. NatSchG dieses Verbot für zulässige Eingriffe nicht (Bauen bzw.

hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zulässig) jedoch

sind dennoch die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu beachten. Heimische

Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. Fledermäuse) dürfen nicht beeinträchtigt werden, noch dürfen deren Nistplätze /

Zufluchtsstätten zerstört werden. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit“ ist durch 

eine Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) der Tötungstatbestand auf jeden

Fall auszuschließen. Bäume auf gärtnerisch genutzten Grundstücken unterliegen grundsätzlich nicht dieser

Regelung, jedoch ist auch in diesem Fall auf den Artenschutz zu achten. Dient der Baum z.B. als Fortpflanzungs-

und Ruhestätte für ein dem Artenschutz unterliegenden Tier (Säugetier, Insekt oder Vogel), darf dieser Baum

nicht gefällt werden.

M3 Die öffentliche Grünfläche ist gärtnerisch zu gestalten. Es sind mindestens 5 standortgerechte und klimaresiliente

Sträucher unter Berücksichtigung der erforderlichen Grenzabstände zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Abgehende Gehölze sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Die nicht bepflanzten Flächen sind mit einer kraut- und blütenreichen, standortgerechten und zertifizierten 

Regio-Saatgutmischung anzusäen und zu einem extensiv gepflegten Gräser- und Kräutersaum zu entwickeln.

M4 Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 15 Grad Dachneigung) der Hauptgebäude sind extensiv zu begrünen.

Die Dachflächen der Garagen, Carports, Nebengebäuden und von Trafostationen sind grundsätzlich extensiv zu

begrünen.

Ausgenommen von der Dachbegrünungspflicht sind Dachterrassen, Dachaufbauten für erforderliche technischen

Anlagen und die Dachbereiche, die mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie versehen sind.

Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Bei der extensiven Dachbegrünung ist ein Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und vitale 

Wachstum der Bepflanzung auch während länger andauernder Hitze/Trockenperioden gewährleistet.

Schutzmaßnahmen

S1 Maßnahmen zum Bodenschutz

Zum Schutz des Oberbodens sind Maßnahmen gemäß DIN 18915 und § 202 BauGB zu ergreifen, d.h. keine 

Überdeckung oder Vermischung des Oberbodens mit Erdaushub oder Baumaterial sowie keine Verdichtung des

Oberbodens durch Baufahrzeuge.

Soweit keine unmittelbare Verwertung und ein Wiedereinbau an anderer Stelle möglich ist, wird abgeschobener

naturnaher Oberboden zur Zwischenlagerung auf Mieten mit einer Höhe geringer 2 m aufgesetzt und bei einer

Lagerung von mehr als 8 Wochen ggf. mit einer geeigneten Zwischenansaat begrünt.

S 2 Maßnahmen zum Schutz von angrenzenden Gehölzen

Störende Äste im Bau- und Arbeitsbereich müssen fachgerecht zurückgeschnitten werden.

Bei Eingriff in den Wurzelbereich muss bei Vorhandensein stärkerer Wurzeln (ab ca. 5 cm Durchmesser) die 

Wurzel schneidend durchtrennt werden, ggf. ist dort eine Handschachtung erforderlich.

Maßnahmen nach DIN 18920 zum „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen“ sind zu ergreifen.

Sofern Arbeiten unter dem Kronenbereich der zu erhaltenden angrenzenden Bäumen stattfinden, sind die 

Vorschriften zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen der RAS-LP Teil 4 (Richtlinien für die Anlage

von Straßen (1996) - Teil: Landschaftspflege, Teil 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei

Baumaßnahmen) zu beachten.
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